
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/4/18 5Ob114/63
(5Ob115/63)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1963

Norm

AußStrG §6

ZPO §105

Rechtssatz

Im Falle der Geltendmachung einer Legalzession durch die Mag Abt 17 als Vertreterin des Fürsorgeverbandes

gegenüber der Mag Abt 12 (mittelbare Bundesverwaltung) als Drittschuldnerin ersetzt die Zustellung eines

Gerichtsbeschlusses an die Mag Abt 12 nicht die Zustellung an die Mag Abt 17.

Entscheidungstexte

5 Ob 114/63

Entscheidungstext OGH 18.04.1963 5 Ob 114/63

Schlagworte

§ 105 ZPO aufgehoben durch Art II Z 10 BGBl 1982/201.
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